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Anrede:     Frau       Herr 


Telefon* 


Fax 


Name* Vorname*


E-Mail* Position*


GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V. 
Unicom 2, Haus 2-4
Mary-Somerville-Str. 2-4
28359 Bremen


Beitrittserklärung


Hiermit beantrage ich,


Name, Vorname* 


Geburtsdatum (dd/mm/yyyy)* 


Anschrift*   


PLZ, Ort*  


E-Mail*


(bei juristischen Personen bitte zusätzlich ergänzen)


Name der Institution* 


Vertretung durch
(falls von oben abweichend)


*Pflichtfeld


die Mitgliedschaft im GFBio e.V. Ich erkenne hiermit die aktuell gültige Vereinssatzung an. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 31.05.2016 jährlich 50,00 €. Mitgliedsanträge sind vorab per 
E-Mail an vorstand@gfbio.org zu richten und zusätzlich per Post an den GFBio e.V. zu senden.


Das nachfolgend abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 
und 14 Datenschutz-Grundverordnung) haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen.


Ort, Datum


Mitgliedsnummer


wird vom Vorstand ausgefüllt


e.V.


Registergericht Bremen VR 8008 
HB SteuerNr. 60/147/14691


GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten 
e.V. info@gfbio.org


_______________________


Stempel/Unterschrift


Divers
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Merkblatt Datenschutz 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO 


 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Vertreters: 


GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V. 
Unicom 2, Haus 2-4 
Mary-Somerville-Str. 2 
28359 Bremen 
E-Mail office@gfbio.org 


 
Mitglieder des vertretungsberechtigten Vorstandes nach § 26 BGB: 
Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner, Prof. Dr. Birgitta König-Ries 
 
2. Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten: 
Der zuständige Datenschutzbeauftragte ist: 


Uwe Schindler 
GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V. 
Unicom 2, Haus 2-4 
Mary-Somerville-Str. 2-4 
28359 Bremen 
E-Mail privacy@gfbio.org 


 
3. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Adressverwaltung, insbesondere Verwaltung der Vereinstätigkeiten bzw. Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses 
 
4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 
a) Erfüllung eines Vertrages (Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO): 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Pflichtangaben laut Aufnahmeantrag) ist 
erforderlich, um unseren Pflichten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nachkommen zu können. 
 
b) Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO): 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Pflichtangaben laut Aufnahmeantrag) ist ferner 
erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins, insbesondere der Durchführung 
der administrativen Aufgaben der Mitgliederverwaltung. 
 
5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Vorstand, Administration; andere Mitglieder (z.B. Weitergabe von Mitgliederlisten auf Anfrage). 
 
6. Dauer der Speicherung / Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  


• Nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft einer juristischen Person werden Name und 
Vorname des Ansprechpartners, Telefonnummer und die E-Mail- Adresse unverzüglich 
(binnen eines Monats) nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. Die Postanschrift 
wird nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht. 


• Nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft einer natürlichen Person werden 
personenbezogene Daten binnen eines Monats gelöscht, soweit diese nicht zur Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtungen des Vereins erforderlich sind. 
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7. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 


• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO; 
• das Recht auf Berechtigung nach Artikel 16 DS-GVO; 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO; 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO; 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO; 
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO; 
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO; 
• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 


Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
hierdurch berührt wird. 


 
8. Die Quelle, aus der Ihre personenbezogenen Daten stammen: 
Wir verarbeiten grundsätzlich nur personenbezogene Daten, die wir im Rahmen (des Erwerbs) der 
Mitgliedschaft direkt bei Ihnen erheben. 





		GFBio_e_V_Beitrittserklaerung_20220929.pdf

		20250611_Merkblatt_Datenschutz_Beitrittserklärung.pdf



		Name Vorname: 

		Geburtsdatum ddmmyyyy: 

		Anschrift: 

		Telefon: alkrghasölgh

		PLZ Ort: 

		Fax: 

		Email: 

		Name der Institution: 

		Name: 

		Vorname: 

		Email_2: 

		Ort Datum: 

		Text1: 

		Group1: Auswahl1

		Position: 








GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.
Unicom 2, Haus 2-4 
Mary-Somerville-Str. 2-4 
28359 Bremen


Ort*  


Ort, Datum Unterschrift/Stempel


SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen


Ich/Wir ermächtige(n) GFBio e.V., die jährlichen Mitgliedsbeiträge von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die von GFBio e.V. auf mein/unser Konto eingezogenen Lastschriften 
einzulösen.


MitgliedsNr.* 


Kontoinhaber* 
(Name, Vorname)


Anschrift*
(Straße, Hausnummer)


PLZ*


IBAN*
 Pflichtfeld


Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE18MBT00002057985


Mandatsreferenz
Ist mit der Mitgliedsnummer 
identisch.


e.V.


Registergericht Bremen VR 8008 
HB SteuerNr. 60/147/14691


GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten 
e.V. info@gfbio.org


_______________________





		MitgliedsNr: 

		Kontoinhaber: 

		Anschrift: 
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Beitragsordnung 


Des Vereins „GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.“ nachfolgend Verein genannt. 
Die Mitgliederversammlung des Vereins hat am 28.11.2017 folgende Beitragsordnung 
beschlossen: 


§ 1 Allgemeines


1. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern gemäß § 5 der Satzung Mitgliedsbeiträge, 
deren Höhe und Fälligkeit in dieser Beitragsordnung geregelt ist.


2. Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die Änderung 
der Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung folgenden Jahr.


3. Die Beitragspflicht beginnt mit der durch den Vorstand akzeptierten 
Beitrittserklärung.


§ 2 Beitragshöhe und Fälligkeit


1. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 50,00 € (fünfzig Euro).
2. Der festgesetzte Beitrag wird zum 1. Januar des jeweiligen Beitragsjahres erhoben. 


Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis 
spätestens zum 31. Januar eines jeden Beitragsjahres auf das Beitragskonto des 
Vereins.


§ 3 Zahlungsweise und Vereinskonto


1. Die Beitragszahlung erfolgt durch Überweisung an das Vereinskonto oder per 
Lastschrifteinzug. Andere Zahlungsweisen werden nicht anerkannt. Bei 
Lastschrifteinzug erteilen die Mitglieder dazu ihre Zustimmung unter Angabe ihrer 
Bankverbindung.


2. Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist sie nur auf das folgende 


Konto zulässig:


GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.


Sparkasse Bremen


BIC: SBREDE22XXX


IBAN: DE45 2905 0101 0083 3556 93


Bremen, 28.11.2017 
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Satzung des Vereins  


„GFBio Gesellschaft für Biologische Daten e.V.“  


 


§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 


(1) Der Verein führt den Namen „GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.“.  


(2) Sitz des Vereins ist Bremen.  


(3) Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. 


(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 


§ 2. Zweck und Aufgaben 


(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Bereich 


des Forschungsdatenmanagements.  


(2) Der Satzungszweck des Vereins wird verwirklicht insbesondere durch 


a) den Aufbau und Betriebs eines nationalen Expertisen- und 


Infrastrukturnetzwerks für das Datenmanagement in den biologischen 


Wissenschaften. 


b) die fachliche Unterstützung des gesamten Lebenszyklus dieser Daten 


insbesondere bei der: 


• Qualitätssicherung, Standardisierung und Integration 


• Analyse, Visualisierung und Austausch 


• Archivierung und Publikation 


• Auffindbarkeit und Nachnutzung 


c) Beratung, Bereitstellung und Vermittlung von Wissen, Werkzeugen und 


Dienstleistungen. 


d) Entwicklung, Verbreitung und Unterstützung von Konzepten und 


Bestrebungen zur Verbesserung des Forschungsdatenmanagements. 


e) Organisation und Durchführung von Informations-, Ausbildungs- und 
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Trainingsveranstaltungen. 


f) Initiierung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 


g) Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Einzelpersonen im In- und 


Ausland die im Bereich Management, Archivierung und Nachnutzung von 


Forschungsdaten tätig sind. 


(3) Der Verein kann seine Zwecke selbst, durch Hilfspersonen oder dadurch 


verwirklichen, dass er seine Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls 


steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen 


Rechts zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke zuwendet.  


(4) Der Verein kann ferner Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten 


Zwecke einer anderen inländischen oder ausländischen Körperschaft oder für die 


Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine juristische Person des 


öffentlichen Rechts beschaffen; die Beschaffung von Mitteln für eine 


unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, 


dass diese selbst steuerbegünstigt ist. 


 


§ 3. Gemeinnützigkeit 


(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 


Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 


Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 


Zwecke. 


(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 


werden. 


(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  


(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 


sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 


§ 4. Mitgliedschaft 


(1) Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. 


(2) Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Personen, auch Vereine 


und Gesellschaften  ohne  Rechtsfähigkeit (Vereinigungen)  werden, die  die  
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Arbeiten  des  Vereins  fördern  wollen. 


(3) Anträge auf Mitgliedschaft sind schriftlich an den Vorstand zu richten. In dem 


Antrag ist anzugeben, wer die Vertretung in der Gesellschaft ausüben soll; ein 


späterer Wechsel in der Vertretung ist unverzüglich mitzuteilen. Über den Antrag 


entscheidet der Vorstand. 


(4) Eintrittsdatum ist das Datum des Aufnahmebeschlusses. 


(5) Die Beiträge der Mitglieder werden durch eine Beitragsordnung festgelegt, die 


von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Über die laufenden Beiträge 


hinaus können Sonderleistungen erbracht werden. 


(6) Durch die Mitgliedschaft wird kein Anspruch auf das Vereinsvermögen erworben. 


(7) Auf Vorschlag des Vorstands können von der Mitgliederversammlung natürliche 


Personen für besondere Verdienste zu Ehrenmitgliedern des Vereins gewählt 


werden.  


§ 5. Mitgliedsbeiträge 


(1) Von den Mitgliedern wird ein Geldbetrag als regelmäßiger Jahresbeitrag erhoben. 


Dessen Höhe und Fälligkeit wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 


(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.  


§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft 


(1) Die Mitgliedschaft kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum Schluss 


des Geschäftsjahres schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung ist an den 


Vorstand zu richten.  


(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn 


es: 


a) schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Dem 


betroffenen Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 


b) trotz zweimaliger, in angemessenem Abstand erfolgter schriftlicher Mahnung 


mit der Begleichung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. 


(3) Bei natürlichen Personen endet die Mitgliedschaft mit dem Tod, bei juristischen 


Personen mit deren Auflösung. 


(4) Ausscheidende und ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
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Vermögen des Vereins. Die Beitragspflicht für das laufende Beitragsjahr erlischt 


nicht. Eine Beitragsrückerstattung findet nicht statt. 


§ 7. Organe 


(1) Die Organe des Vereins sind: 


a) die Mitgliederversammlung 


b) der Vorstand 


c) der wissenschaftliche Beirat 


(2) Die Organe des Vereins können ihre Beschlüsse im schriftlichen oder 


elektronischen Verfahren treffen, soweit nicht mehr als ein Mitglied des 


entsprechenden Organs widerspricht. 


§ 8. Mitgliederversammlung 


(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben 


a) Wahl der Mitglieder des Vorstands  


b) Entgegennahme des von dem Vorstand zu erstattenden Jahresberichts 


c) Entgegennahme der vom Vorstand vorzulegenden Jahresrechnung 


d) die Entlastung des Vorstands und Geschäftsführung 


e) Erlass der Beitragsordnung 


f) Wahl der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats  


g) Bestellung des Rechnungsprüfers 


h) Beschlüsse über die Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins. 


(2) Einberufung  


a) Ordentliche Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. 


Sie werden vom Vorstand mit einer Frist von 4 Wochen einberufen. Die Frist 


beginnt mit dem Tag der Absendung des Einladungsschreibens per Post oder 


per E-Mail. 


b) Die Einladung muss die genaue Zeit, Ort und Tagesordnung der Versammlung 


beinhalten. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied des Vereins als 


zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene 


Adresse oder E-Mail-Adresse gerichtet ist.  


c) Nachträgliche Vorschläge zur Tagesordnung sind bis 2 Wochen vor der 
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Versammlung schriftlich an den Vorstand zu richten. 


d) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn es vom 


Vorstand als nötig erachtet wird oder wenn mindestens 25% aller Mitglieder 


schriftlich, unter Angabe von Zweck und Grund, diese dem Vorstand 


gegenüber beantragen.   


e) Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen erfolgen 


entweder real oder virtuell (Onlineverfahren, in einem nur für legitimierte 


Teilnehmer:innen zugänglichen digitalen Raum). Der Vorstand entscheidet 


über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung zur 


Mitgliederversammlung mit. 


f) Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige 


Zugangswort mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, 


maximal 3 Stunden davor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die 


ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt 


gegebenen Adresse oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Bei 


postalischem Versand ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei 


Tage vor der Mitgliederversammlung ausreichend. Sämtliche Mitglieder sind 


verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangspasswort keinem Dritten 


zugänglich zu machen. 


(3) Durchführung 


a) Zu Beginn jeder Mitgliederversammlung werden ein/-e Versammlungsleiter/-in 


und ein/-e Protokollführer/-in bestimmt. 


b) Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist vom Versammlungsleiter/-in und 


vom Protokollführer/-in zu unterzeichnen.  


(4) Stimmrechte 


a) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 


beschlussfähig. Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder und 


Ehrenmitglieder. 


b) Stimmberechtigte Mitglieder dürfen ihr Stimmrecht schriftlich auf andere 


Mitglieder übertragen. Jede Vollmacht gilt nur für die darin genannte 


Mitgliederversammlung. Eine dauerhafte Stimmübertragung 


(Generalvollmacht) ist nicht erlaubt.  
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c) Die schriftliche Vollmacht ist dem/der Versammlungsleiter/-in vor Beginn der 


Versammlung vorzulegen. 


d) Ein Mitglied darf nicht mehr als drei Stimmen, inklusive seiner eigenen, auf 


sich vereinen. Mit allen Stimmen muss gleich abgestimmt werden. 


e) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 


gefasst; Stimmenthaltungen zählen nicht.  


f) Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn 3 der anwesenden Mitglieder 


dies verlangen. Wahlen sind grundsätzlich geheim vorzunehmen. Steht nur 


eine Person zur Wahl, wird offen abgestimmt.  Auf Antrag erfolgt die Wahl 


geheim. 


g) Eine schriftliche oder elektronische Beschlussfassung ist vorbehaltlich des 


folgenden Satzes zulässig, wenn sie vom Vorstand angeordnet wird und kein 


Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorstand festzusetzenden 


Frist widerspricht. Beschlüsse zur Änderung des Satzungszwecks und der Art 


seiner Verwirklichung (§ 2 Absatz 1 und Absatz 2) sowie über die Auflösung 


des Vereins können nicht im schriftlichen oder elektronischen Verfahren 


gefasst werden. 


§ 9. Vorstand 


(1) Der Vorstand besteht aus: 


a) dem/der 1. Vorsitzenden 


b) dem/der 2. Vorsitzenden 


c) dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin 


d) bis zu zwei stimmberechtigten Beisitzern/Beisitzerinnen 


(2) Eine Person kann nur ein Vorstandsamt besetzen. 


(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 


gemeinschaftlich vertreten. 


(4) Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 


Amtszeit beträgt 2 Jahre. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur Neuwahl 


im Amt. Eine mehrmalige Wiederwahl ist möglich. Nur Vereinsmitglieder stehen 


zur Wahl. 


(5) Scheidet der/die 1. Vorsitzender/Vorsitzende während der Amtsperiode aus, 
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übernimmt der/die 2. Vorsitzender/Vorsitzende das Amt des 1. Vorsitzenden. 


(6) Ist während der Amtsperiode ein Vorstandsamt nicht besetzt, kann der Vorstand 


für die restliche Amtsperiode bis zur Neuwahl kommissarisch ein Ersatzmitglied 


benennen. Diese Ernennung ist von der Mitgliederversammlung zu bestätigen.  


(7) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 


(8) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören unter anderem: 


a) Beschlussfassung über grundsätzliche und wichtige Angelegenheiten des 


Vereins, insbesondere zur Erfüllung des Vereinszwecks 


b) Einberufung der Mitgliederversammlung 


c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 


d) Aufstellung des Jahresabschlusses und des Jahresberichts 


e) Verwaltung des Vereinsvermögens und die Planung und Überwachung der 


Mittelverwendung 


§ 10. Wissenschaftlicher Beirat 


(1) Der Beirat fördert die Arbeit des Vereins als Ganzes. Er berät die 


Mitgliederversammlung und den Vorstand und unterstützt sie bei der 


Verwirklichung der Vereinsaufgaben. 


(2) Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der 


Mitgliederversammlung gewählt. Angestellte des Vereins und Mitglieder des 


Vorstands dürfen nicht gewählt werden. 


(3) Die Amtsperiode für Beiratsmitglieder beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist möglich. 


§ 11. Schlichtungsausschuss 


(1) Der Vorstand kann bei Bedarf einen Schlichtungsausschuss einberufen, der aus 


drei Mitgliedern besteht, die kein anderes Amt im Verein innehaben dürfen. 


(2) Der Ausschuss dient der friedlichen Schlichtung persönlicher und sachlicher 


Differenzen der Mitglieder. 


§ 12. Geschäftsführung 


(1) Der Vorstand kann eine Person als haupt- oder ehrenamtliche Geschäftsführung 


bestellen. 
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(2) Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung des 


Vereins und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse und Weisungen des 


Vorstandes. Der Vorstand kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 


erlassen. 


(3) Die Geschäftsführung ist einzelvertretungsberechtigt jedoch an die 


Entscheidungen der Vereinsorgane und die Weisungen des Vorstandes im 


Einzelfall gebunden. 


(4) Die Geschäftsführung hat an den Mitgliederversammlungen und 


Vorstandssitzungen teilzunehmen. 


§ 13. Jahresabschluss 


(1) Der Vorstand ist verpflichtet den Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach 


Ende des vorherigen Geschäftsjahres dem von der Mitgliederversammlung 


auserwählten Rechnungsprüfer vorzulegen.  


§ 14. Satzungsänderung 


(1) Satzungsänderungen werden von der Mitgliederversammlung bestimmt und 


erfordern die Anwesenheit von mindestens 50% der Stimmberechtigten und zwei 


Drittel der abgegebenen Stimmen. 


(2) Änderungen des Vereinszwecks erfordern die Zustimmung von mindestens 50% 


aller stimmberechtigten Mitglieder. 


§ 15. Datenschutz 


(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 


Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter 


Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser 


Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 


Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende 


Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Telefonnummern (Festnetz und Mobilfunk) 


sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) im Verein. 


(2) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Mitglieder 


herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein 
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die Kenntnisnahme erfordern. 


(3) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 


Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, 


Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in 


dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 


Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 


Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 


Gründen hierzu verpflichtet ist oder mit der schriftlichen Zustimmung der 


Mitglieder. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 


(4) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 


Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft 


über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 


der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 


§ 16. Auflösung  


(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 


von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder aufgelöst werden. 


(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 


Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an 


eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die 


Förderung von Wissenschaft und Forschung. 


Stand: 21.06.2022 
Angenommen in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 21.06.2022 
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